
 

                            Automobilkaufmann/Automobilkauffrau 
 
Der Beruf des Automobilkaufmann/der Automobilkauffrau ist speziell auf die 
organisatorischen und kaufmännischen Bedingungen des Kfz-Gewerbes 
zugeschnitten, wobei das Auto und sein Markt im Vordergrund stehen. 
Automobilkaufleute sind erster Linie in Autohäusern, aber auch bei 
Automobilherstellern und Importeuren sowie in deren Niederlassungen tätig. 
 
Die Aufgabengebiete umfassen: 
 

• Rechnungs- und Auftragsbearbeitung 

• Disposition, Beschaffung, Vertrieb 

• Kundendienst, Verkauf von Teilen und Zubehör 

• Versicherungs- und Garantieverträge 

• Service- und Finanzdienstleistungen, Marktanalyse 
 
 
                          Automobilkaufleute werden während ihrer Ausbildung auch mit allen 
Aspekten des  
                          Verkaufs von Neu- und Gebrauchtwagen vertraut gemacht, insbesondere 

mit allen vor- und nachbereitenden Maßnahmen. Die unmittelbare 
Verkaufstätigkeit wird von Automobilverkäufer/innen übernommen.        

                                 

                                                        Voraussetzung 
                                                                

• Guter Realschulabschluss oder Abitur 

• Interesse an Daten- und 
Informationsverarbeitung, sowie an moderner 
Kfz-Technik 

• Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreudigkeit                                                           
 

Ausbildungsinhalte 
 
• Arbeitsorganisation, Information und Kommunikation 

• Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, Markt und Vertrieb 

• Finanz-, Leasing- und Serviceleistungen 
 
Abschluss                                                Öffentlich-rechtliche Prüfung bei der 
zuständigen  
                                                              Kammer mit Abschlusszeugnis  
 
 
Ausbildungsjournal: „autokaufmann“ (erscheint monatlich-getrennte Ausgabe für jedes 
Lehrjahr) 
Ausbildungsdauer:    3 Jahre 


